
Aufgabe 1.46

Rolf Haftmann: Aufgabensammlung zur Höheren Mathematik mit ausführlichen Lösungen
(Hinweisezu den Quellen für die Aufgaben)

Am 01.01.2007 stieg der allgemeine Umsatzsteuersatz von 16% auf 19 % des Nettoverkaufs-
preises, während der ermäßigte Umsatzsteuersatz bei 7 % verblieb.

a) Wie groß war die relative Erhöhung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes?
b) Angenommen, ein Verkäufer konnte die Erhöhung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes

voll an den Kunden weitergeben. Um wieviel Prozent stieg derBruttoverkaufspreis?
c) Angenommen, der Verkäufer konnte die Erhöhung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes

überhaupt nicht an den Kunden weitergeben. Um wieviel Prozent fiel der Nettoverkaufs-
preis?

d) Jemand nimmt an, dass seine monatlichen Bruttoausgaben zu je 25 % Ausgaben betref-
fen, die nicht umsatzsteuerpflichtig sind, dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen,
dem allgemeinen Umsatzsteuersatz unterliegen und bei denen die Umsatzsteuererhöhung
vom Verkäufer voll weitergegeben werden konnte bzw. dem allgemeinen Umsatzsteuersatz
unterliegen und bei denen die Umsatzsteuererhöhung vom Verkäufer überhaupt nicht wei-
tergegeben werden konnte. Um wieviel Prozent stiegen die monatlichen Bruttoausgaben
durch die Umsatzsteuererhöhung, wenn unterstellt wird, dass sich das Verbrauchsverhalten
durch die Steuererhöhnung nicht geändert hat?

Lösung:

a)
0.19
0.16

−1= 0.1875= 18.75%

b)
1.19
1.16

−1≈ 0.025862≈ 2.59%

c) 1−
1/1.19
1/1.16

= 1−
1.16
1.19

≈ 0.02521≈ 2.52%

d) Unter den genannten vier Ausgabengruppen betraf eine Erhöhung nur diejenigen, die dem
allgemeinen Umsatzsteuersatz unterliegen und bei denen die Umsatzsteuererhöhnung vom
Verkäufer voll weitergegeben werden konnte, die anderen drei Gruppen bleiben unverändert.

Die Bruttoausgaben stiegen also um 0.75+0.25·
1.19
1.16

−1≈ 0.0064655≈ 0.65%.
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